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Schweiz. Arch. Tierheilk. 728, 347-359, 1986

Aus dem Bundesamt fir Veterindrwesen (Direktor: Dr. P. Gafner)

Auswirkungen der Eidgenossischen Tierschutzgesetzgebung
auf Zoologische Girten und dhnliche Wildtierhaltungen

P. Dollinger!
Einleitung

Haushund und Hauskatze, die landwirtschaftlichen Nutztiere und die standardi-
sierten Versuchstiere sind durch gezielte Selektion iiber zahlreiche Generationen hin-
weg an die Haltung in Menschenhand angepasst worden. Dies ist bei den in Zoologi-
schen Girten und Tierparks gehaltenen Wildtieren nicht der Fall: Entweder stammen
sie direkt aus freier Wildbahn oder ihre Vorfahren wurden vor wenigen Generationen
eingefangen. Eine planmissige Zucht in Richtung Domestikation wurde nicht betrie-
ben, von der gezielten Selektion auf bestimmte Exterieurmerkmale bei einigen wenigen
Arten einmal abgesehen.

Eine wirksame Tierschutzgesetzgebung muss deshalb fiir gehaltene Wildtiere be-
sondere Vorschriften vorsehen, welche ihrer geringeren Anpassung an ein Leben in
Menschenobhut Rechnung tragen. Die Eidgendssische Tierschutzverordnung? enthilt
aus diesem Grund ein besonderes Kapitel «Wildtiere» sowie einen umfangreichen An-
hang mit Mindestanforderungen fiir das Halten von Wildtieren.

Allgemeine Vorschriften fiir die Wildtierhaltung

Diein Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung enthaltene Forderung, Tiere so zu halten,
dass ihre Korperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestort werden und ihre Anpas-
sungsfihigkeit nicht iiberfordert wird, diirfte die Zoologischen Gérten vor gewisse Pro-
bleme stellen, denn nach wie vor bilden durch gestortes Verhalten oder mangelnde An-
Passungsfahigkeit bedingte Todesfille eine der wichtigsten Kategorien von Todesursa-
chen bei Zootieren (Dollinger, 1971). Die Verordnung misst deshalb der Beriicksichti-
sung des Verhaltens grosse Bedeutung zu: Fitterung, Pflege und Unterkunft gelten
dann alg angemessen, wenn sie nach dem Stand der Erfahrung und den Erkenntnissen
der Physiologie, Verhaltenskunde und Hygiene den Bediirfnissen der Tiere entsprechen
(Art. 1 Abs. 2 TSchV). Dabei wird in der Praxis jeweils ein Kompromiss zwischen Ver-
hfilt?ns~ und Hygieneanforderungen zu schliessen sein, da ein badezimmerartiges, hy-
glenisches Gehege in der Regel zu reizarm ist, um vom ethologischen Standpunkt her zu

clriedigen, Bej der Haltung von Tieren in Gruppen ist dafiir zu sorgen (z. B. durch die
\\"%—

;Adf@sse: Dr. Peter Dollinger, Bundesamt fiir Veterindrwesen, CH-3097 Liebefeld-Bern
TSchv, SR 455.1; Tierschutzgesetz = TSchG, SR 455
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Anordnung der Futterstellen), dass jedes Tier gentigend Futter und Wasser erhélt (Art.
2 Abs. 1 TSchV). Das Futter muss so beschaffen und zusammengesetzt sein, dass die
Tiere ihr arteigenes, mit dem Fressen verbundenes Beschaftigungsbediirfnis befriedi-
gen konnen (Art. 2 Abs. 2 TSchV). Die Pflege muss haltungsbedingte Krankheiten und
Verletzungen verhindern sowie das arteigene Pflegeverhalten der Tiere ersetzen, soweit
dieses durch die Haltung eingeschrinkt und fiir die Gesundheit erforderlich ist (Art. 3
Abs. 1 TSchV). Gehege, in denen sich Tiere dauernd oder iiberwiegend aufhalten, miis-
sen so gross und so gestaltet sein, dass sich die Tiere artgeméss bewegen konnen (Art. 5
Abs. 3 TSchV). Sie miissen so gebaut und eingerichtet sein, dass die Verletzungsgefahr
gering ist und die Tiere nicht entweichen konnen (Art. 5 Abs. 2 TSchV). Werden Ge-
hege mit mehreren Tieren besetzt, so muss der Tierhalter dem Verhalten in der Gruppe
Rechnung tragen. Werden mehrere Tierarten im selben Gehege gehalten, miissen Aus-
weich- und Riickzugsmaoglichkeiten vorhanden sein. Fiir Tiere, die iiberwiegend oder
zeitweilig einzeln leben, und fiir unvertrigliche Tiere miissen Absperrgehege vorhanden
sein (Art. 5 Abs. 4 TSchV). Werden Tiere, bei denen eine Schreckreaktion zu erwarten
ist, in ein neues Gehege eingesetzt, ist die Begrenzung fiir das Tier gut erkennbar zu ma-
chen. In eine Gruppe diirfen weitere Tiere nur eingesetzt werden, wenn sie zuvor einge-
wohnt und nachher beobachtet werden (Art. 37 Abs. 2 TSchV).

Mit diesen Vorschriften haben zahlreiche, von Hediger (1965) in seiner <<Ti§r—
gartenbiologie» erhobene und von der Zoowelt allgemein als richtig erachtete, im Ein-
zelfall aber stets wieder missachtete Forderungen Gesetzeskraft erlangt.

Zwei Vorschriften beziehen sich nicht auf das Verhalten der Zootiere, sondern aul
Jenes des Zoopublikums: In 6ffentlich zugénglichen Wildtierhaltungen, ausgenommen
Anlagen fiir Schwimmvogel, ist den Besuchern das unkontrollierte Fiittern zu verbicten
(Art. 36 TSchV). Dies bedeutet, dass die Besucher nur noch im Zoo gekauftes, beziiglich
seiner Qualitit und Quantitit kontrolliertes Futter verfiittern diirfen. Mit dieser Vor
schrift soll verhindert werden, dass — namentlich nach besucherstarken Feiertagen -
futterungsbedingte Indigestionen und Intoxikationen auftreten.

Auch miissen Tiere, soweit notig, durch bauliche Massnahmen gegen Storun
durch Besucher, Liarm und Abgase geschiitzt sein (Art. 42 Abs. 2 TSchV). Diese Vor-
schrift hat z.B. zur Folge, dass fiir Raubtiere ausreichend schallisolierte Wurfbox?
vorhanden sein miissen. Sie macht auch die Errichtung von Safariparks, wo die Tier¢
Autoabgasen ausgesetzt sind, nahezu unmoglich.

Schliesslich wird der Tierhalter auch verpflichtet, den Grundsitzen der Hyger
und anderen Umweltfaktoren Rechnung zu tragen: Die Gehege und namentlich derer
Boden missen so beschaffen sein, dass die Gesundheit der Tiere nicht beeintrichtigl
wird (Art. 5 Abs. 3 TSchV). Der Tierhalter muss nicht nur das Befinden der Tiere. ™
dern auch die Einrichtungen geniigend oft iiberpriifen. Mingel an den Einrichtuﬂgf”:
die das Befinden der Tiere beeintrichtigen, sind unverziiglich zu beheben (Art. 3 Abs.-
TSchV). Réaume, in denen Tiere gehalten werden, miissen so gebaut, betrieben Ul &
luftet werden, dass ein den Tieren angepasstes Klima erreicht wird. Bei gescthSS‘fﬂﬂ.1
Réumen mit kiinstlicher Liiftung muss die Frischluftzufuhr auch bei Ausfall der A7
lage gesichert sein (Art. 7 TSchV).
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Gehegeabmessungen

Wer ein Tier hilt, muss ithm soweit notig Unterkunft gew#hren (Art. 3, Abs. 1
TschG). Die fiir ein Tier notwendige Bewegungsfreiheit darf nicht dauernd oder unno-
tig eingeschrénkt werden, wenn damit fiir das Tier Schmerzen, Leiden oder Schiden
verbunden sind (Art. 3, Abs. 2 TschG). Dariiber hinaus hat, wer mit Tieren umgeht,
Tiere so zu behandeln, dass thren Bedirfnissen in bestmoglicher Weise Rechnung ge-
tragen wird, und hat, soweit es der Verwendungszweck zuldsst, fiir ihr Wohlbefinden zu
sorgen (Art. 2 TSchG).

Unter Berticksichtigung dieser Prinzipien und gestiitzt auf Artikel 4 des Gesetzes, wel-
cher ihm die Kompetenz gibt, den Grundsdtzen des Tierschutzes klar widersprechende
Haltungsarten zu verbieten, hat der Bundesrat im Rahmen der Verordnung Mindestanfor-
derungen fiir das Halten von Wildtieren festgelegt, welche beziiglich Fliiche und Volumen
der Gehege zum Teil erheblich iiber den im Gutachten des Verbandes deutscher Zoodirek-
toren (Encke et al., 1977) festgelegten Werten liegen. Ferner hat er die dauernde Anbinde-
haltung von Tieren (Papageien, Greifvogel) ausdriicklich verboten.

Wihrenddem der Grundsatz, auf Verordnungsstufe verbindliche minimale Gehe-
geabmessungen festzulegen, von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich geleite-
ten Zoologischen Girten der Schweiz nie in Frage gestellt wurde, dusserten sich auslén-
dische Zooleute zum Teil kritisch gegeniiber der schweizerischen Regelung. Dies mit
der Begriindung, weniger die Raumquantitit als die Raumqualitiit sei fiir das Wohlbe-
finden der Tiere entscheidend. Dem ist folgendes entgegenzuhalten:

- Zwar garantiert eine ausreichende Gehegegrosse nicht, dass auch die an das Gehege
zu stellenden qualitativen Anforderungen erfiillt sind. Andererseits ist es aber un-
moglich, ein zu kleines Gehege qualitativ befriedigend zu strukturieren und auszu-
Statten.

- Einrichtungen wie Baumstimme, Kletteriste, Schwingseile, Liegebretter, Sichtblen-
den, Schlafkisten, Nistkisten, Sandbader etc. sind meist ohne grosseren Aufwand zu
stallieren. Umbauter Raum dagegen ist teuer und die Realisierung ausreichend
grosser Gehege ist oft nur durch gesetzlichen Zwang zu realisieren.

- Verbindliche Mindestabmessungen erlauben auch dem tiergértnerisch nicht beson-
ders ausgebildeten Amtstierarzt die Beurteilung einer Tierhaltung und tragen ent-
S;heidend zur Vereinheitlichung des Vollzugs bei, was im foderalistischen Kleinstaat
¢ nicht zu unterschitzender Vorteil ist.

Bewilligung von Wildtierhaltungen

Gewerbsméissige Wildtierhaltungen, wie Zoologische Girten, Wildparks, Klein-
2005, Schauvolieren, Vivarien etc. diirfen nur mit kantonaler Bewilligung eroffnet und
b?t“eben werden. Dabei gilt eine 6ffentlich zugingliche Tierhaltung auch dann als ge-
;\ erbsn_‘aSSig» wenn sie mit gemeinniitzigen Absichten betrieben wird, d.h. grundsatz-
tch k?men Gewinn abwerfen soll.

IiereEme kantgnale Bewilligung ist auch erforderlich fiir das private Halten von Wild-
fl, Wenn diese besondere Anspriiche an Haltung und Pflege stellen (Art. 6 TSchG).
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Tabelle 1  Checkliste fiir die Erteilung von Haltebewilligungen fiir Zoologische Gérten (modifiziert)

Ja Nein Ja  Nein

Tierpflege Tiere und Tierbestandeskontrolle

1 Ist geniigend qualifiziertes Personal 19 Ist der Gesundheitszustand der Tiere
vorhanden, um die Tiere angemessen zu gut? O 0O
pflegen? u o 20 Istder Nihrzustand der Tierenormal? 0O O

2 Ist die regelmssige tierarztliche Uber- 21 Leiden die Tiere an haltungsbedingten
wachung des Tierbestandes gesichert? [ [ Schiden (z.B. ausgewach%ene ngfe,

3 Verfiigt der Bestandestierarzt iiber die Klauen, Krallen, Schnébel), die durch
erforderlichen speziellen Fachkennt- sachgemisse Pflege behoben werden
nisse? o o konnten? B O

4 Verfugt der Bestandestierarzt iiber not- 22 Wirken die Tiere gestresst? oo
wendige besondere Einrichtungen und 23 Wird eine vorschriftsgemisse Tierbe-
Instrumente (z. B. Blasrohr)? o o stanideskattiolla gefﬁh%t‘? 0o

Tiergehege 24 Ergeben sich aus der Tierbestandes-

5 Entsprechen die Tiergehege Anhang 2 kgnlro]le An_haltspunkte fiir eine iiber-

TSchV oder allenfalls besonderen, vom hohte Sterblichkeit? O ad
Bundesamt festgelegten Mindestanfor- 25 Sind im Betrieb Tiere vorhanden, die
derungen? 00 dauernd angebunden gehalten werden? [ [

6 Sind in jedem Falle die Tiergehege so -
gross und so gestaltet, dass sich die Futterung i o
Tiere artgemiss bewegen kénnen? OO 26 Ist eine regelmissige, qualitativ und

: . . quantitativ ausreichende Futterversor-

7 Sind die Gehege so gebaut und einge- gung fiir alle Tierarten (auch Nah-
richtet, dass die Tiere nicht entweichen rungsspezialisten) gewihrleistet? oo
konnen und dass die Verletzungsgefahr ; : i ‘ten fil
gering ist? O o 27 Sind geeignete Lagermoglichkeiten fiir

B it lfitiedy b i das Futter vorhanden? 00

ind aie Gehege entsprechend den Be- - :
diirfnissen der jeweiligen Tierart ausge- 28 }IISt .da.s~ \}rlorlliandte nbei Fl;itert md?emem 0o
stattet (Kletter-, Grab-, Badegelegen- e A,
heit etc.)? o 0O 29 Wurde den Besuchern das unkontrol-

9 Sind die Gehegebiden so beschaffen, aﬁﬁigsstéﬁ%;e){;bmen (enpredinte O o
dass die Gesundheit der Tiere nicht be- ; ; 4
eintrachtigt wird? 30 Sind die Methoden fiir das Toéten der 0o

i 9

10 Sind Abtrenn- und Riickzugsméglich- STV
keiten vorhanden? O Fang, Transport

11 Sind bauliche Massnahmen zum Schutz 31 Sind geeignete Geriite und Einrichtun-
vor Witterung, Stérung durch Besucher, gen fur das Fangen von Tieren vor-

Larm und Abgase getroffen worden? [0 [ handen (Narkosegewehr, ~Blasrohr,

12 Sind allfillige Unterkiinfte leicht zu- S osthier, Pangstock. Lederhandschuhe,
ginglich und so geriumig, dass die wangskalige) e .

Tiere normal stehen und liegen kénnen? [ O 32 Entsprechen die im Betrieb verwl&ld&
i ta . 5 : ten Versandbehilter beziiglich Mate-

13 Sind die Futterungs- und Triinkeein- rial, Stabilitdt, Liftungsdffnungen,
richtungen so gebaut und angeordnet, o i i "
dass jedes Tier geniigend Futter und F}Jtterun_gs— und Tranl_t.eemnc tungen,
Wasser erhilt? O 0O Sicherheit und Kennzeichnung den An-

. . . forderungen der Tierschutzgesetzge- 0

14 Wird in den Riumen, in denen Tiere bung? a
gehalten werden, ein den Tieren ange-
passtes Klima erreicht? 0O o0 Besondere Verfiigungen .

15 Ist bei geschlossenen Riumen mit 33 Kann die Bewilligung allgemein erte it
kiinstlicher Luftung die Frischluftzu- werden oder 1st sie auf bestimmte Tier- O ad
fuhr auch bei Ausfall der Klimaanlage arten zu beschrénken?
gewdhrleistet? 34 Ist eine Beschrankung der Tierzahl an- 00

16 Sind die Gehege und Unterkiinfte sau- gezeigt?
ber und gut unterhalten? O 35 Sind Ubergangsfristen fiir die Anpas-

17 Sind Einrichtungen zum Unterbringen sung des Personalbestandes oder der oo
kranker und verletzter Tiere vorhan- Gehege vorzusehen?
den? 0o 0O 36 Ist die Behebung festgestellter Mingel OO

18 Sind die Gehege so gebaut, dass eine zu verfiigen?

Gefiihrdung des Publikums ausge- 37 Ist die Vorlage eines Sanierungsplans 0o
schlossen ist? O 0O zu verlangen?
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Tabelle2 Aufgaben des Zootierarztes
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Titigkeit

Ziel

Berufliche Weiterbildung
Literaturstudium
Besuch von Fortbildungsveranstaltungen

Kennenlernen des Krankheitsspektrums, der Physiologie, Pa-
thologie, Epizootologie, Prophylaxe, Therapie, Ethologie und
Soziologie der Zootiere

Beschaffung medizinischer Grundlagen

Auswerten von Sektionsbefunden

Auswerten des Tierbestandesregisters

Bakteriologische und parasitologische Ubersichtsuntersuchun-
gen bei Tierbestand und Personal

Futteranalysen

Gezielte virologische, bakteriologische, mykologische, parasi-
tologische, serologische, haematologische und biochemische
Untersuchungen

Umgebungsuntersuchungen

Erfassen betriebs- und artspezifischer Probleme

Analysieren von Problemtieren, Problemarten und Problem-
gehegen

Betriebsplanung und Betriebshygiene

Mitsprache bei der Planung und beim Bau von Tiergehegen (Ge-
staltung, Einrichtung, Bepflanzung, Materialwahl), Uberwa-
chung des Gehegeunterhalts (Boden, Begrenzungen, Einrichtun-
gen)

Mitsprache beim Erwerb von Tieren und beim Aufbau von Tier-
gruppen

Bekimpfung von streunenden Katzen, Raubwild, Wildnagern,

Tauben, Sperlingen, Insekten, Schnecken etc.

Instruktion und Kontrolle des Personals beziiglich Betriebs- und
Personalhygiene

Organisation der Tierkorperbeseitigung
Uberwachung des Stallklimas

Verhindern von Verletzungen und von Schiden am Bewegungs-
apparat (Klauenleiden, Bailenabszesse)

Verhindern von Dauerstress und sozialen Konflikten
Verhindern von Intoxikationen

Reduktion der Jungtiersterblichkeit etc.

Verhindern von sozialem Stress, verhaltensbedingten Verlet-
zungen und Todesféllen und von Erbkrankheiten

Verhindern der Einschleppung (z. B. Tollwut, Ornithose, Salmo-
nellose) und Ausbreitung (z.B. Fasciolose, Acanthocephalose)
iibertragbarer Krankheiten

Verhindern von respiratorischen Erkrankungen und von Aller-
gien

Fiitterungshygiene

Aufstellen von Didtplanen

Instruktion und Uberwachung des Personals beziiglich Fiitte-
Tungshygiene

In‘ bCS_Onderen Fillen zusitzliches Supplementieren des Futters
mit Wirkstoffen

Verhindern von didtetisch bedingten Erkrankungen des Verdau-
ungstraktes und von Stoffwechselstorungen, Sicherstellen der
Fertilitiat, Vermeiden von Gravidititskomplikationen, Erhdhen
der Vitalitiit insbesondere von juvenilen, senilen und trichtigen
Tieren

Aufzucht
Uberwachen der kiinstlichen Aufzucht

Verhindern von Aufzuchtkrankheiten, Integrieren der Jungtiere
in ihren Sozialverband

Medizinische Prophylaxe
Udranténierung von Neuzugiingen
Planmissige Schutzimpfung und Deparasitierung

Gezielte parenterale Applikation von Wirkstoffen

Sedation ung

. mmobilisation von Tieren, priventive chirurgi-
sche Eingriffe P ¢

Verhindern der Einschleppung iibertragbarer Krankheiten
Verhindern des Ausbrechens iibertragbarer Krankheiten

Erhohen der Resistenz und Vitalitiit, insbesondere bei juvenilen,
senilen und trichtigen Tieren

Verhindern von Verletzungen und Schockzustinden, namentlich
bei Fang, Transport und Eingewohnung

Kl_lrative Titigkeit
Daagnos(ische und thera

erkrank peutische/chirurgische Massnahmen bei

ten und verletzten Tieren
Geburtshilfe

Medizinicoh 1
anisch indizierie Euthanasie von Tieren

Wiederherstellen der Gesundheit beim Einzeltier

Erhalten des Lebens von Mutter- und Jungtier

Abkiirzen des Leidens bei nicht wiederherstellbaren Tieren

Ni »r
‘cl:’:l m‘edlzums‘ch indizierte Massnahmen
Tgische Eingriffe und Roéntgenaufnahmen

Eulhanasie von Tieren

Flugunfihigmachen von Végeln, Kastrationen, Markierungen,
Geschlechtsbestimmungen

Eliminieren unerwiinschter Mutanten und tberzdhliger, nicht
absetzbarer Tiere

Fﬁﬂchung und ]_»Qhre

Vertiefen und Verbreiten der zootiermedizinischen Kenntnisse
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Die Liste der unter diese Bestimmung fallenden Tierarten wurde vom Bundesrat fest-
gelegt (Art. 39 TSchV).

Das Gesetz schreibt nicht vor, welche kantonalen Stellen fiir den Vollzug zusténdig
sind. In beinahe allen Kantonen wurde jedoch das kantonale Veterindramt als Bewilli-
gungsinstanz bezeichnet. Amtliche Kontrollen in den Betrieben werden entweder
durch Funktionire des kantonalen Veterindramtes oder durch Bezirkstierirzte wahr-
genommen.

Vor der Bewilligungserteilung iiberpriift die Behorde, ob die Tierhaltung in jeder
Beziehung den Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung geniigt. Um der Behérde
diese Uberpriifung zu erleichtern, hat das Bundesamt fiir Veterinirwesen eine Check-
liste erarbeitet, die — in gekiirzter Form — als Tabelle 1 wiedergegeben ist.

Bewilligungen fiir Zoologische Giirten und dhnliche Einrichtungen werden auf el-
nem vom Bundesamt vorgegebenen Formular erteilt. Sie gelten allgemein oder werden
auf bestimmte Tierarten beschriinkt. Sie legen die Mindestzahl der Tierpfleger mit eid-
genossischem Fihigkeitsausweis fest und werden in der Regel nicht befristet. Die Be-
willigungen kénnen Fiitterung, Pflege und Unterkunft niher festlegen und mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden (Art. 43 TSchV).

Der Bewilligungsinhaber muss nach den Weisungen der kantonalen Behorde eine
Tierbestandeskontolle fithren. Er muss der Behorde wesentliche Anderungen an den
Bauten oder im Tierbestand im voraus melden. Die Behorde iiberpriift die gewerbs-
missigen Wildtierhaltungen mindestens einmal jihrlich (Art. 44 TSchV).

Titigkeit des Zootierarztes

Die regelmissige tierdrztliche Uberwachung des Tierbestandes muss gewiihrleistel
sein (Art. 42 Abs. 3 TSchV). Diese Vorschrift ist nicht nur auf 6ffentlich zugangliche
Zoos und Tierparks, sondern auch auf grossere private Wildtierhaltungen anwendbar
Name und Anschrift des Vertragstierarztes miissen bereits im Gesuch um Erteilung
einer Haltebewilligung fiir Wildtiere angegeben sein.

Durch seinen Vertrag mit dem Tierhalter iibernimmt der Tierarzt einen Teil vor
dessen Verpflichtung «fiir das Wohlbefinden der Tiere zu sorgen» (Art. 2 Abs. 2
TSchG). Dieser Verpflichtung kann er nur nachkommen, wenn er das Schwergewich!
seiner Titigkeit vom kurativen auf den priventivmedizinischen Bereich verlegt, det?
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung fordert ausdriicklich, dass durch richtige Pflege bal
tungsbedingte Krankheiten und Verletzungen primiir einmal zu verhindern seien

Abb. 1/2  Ehemals stand den Wolfen im Zoologischen Garten Basel nur eine relativ kleiné. kahle

- & 5 5 1 &
Beton-Anlage zur Verfiigung. Heute leben sie in einem vergrdsserten, gut strukturierten ul
pflanzten Freigehege mit Mergelboden.

Abb. 3 Schlechte Steinbockhaltung im Tierpark Riegelsee: zu schattig, morastiger Bode?

schlechte, vielfach geflickte Umzaunung.

Abb. 4 Viel zu enger Barenkéfig im Tierpark Fiesch. Dient heute als Voliere.
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In seiner Umschreibung des Berufsbildes des Zootierarztes hat Kidgs (1976) eben-
falls die Prophylaxe als wichtigsten Aufgabenbereich genannt. Es erstaunt in diesem
Zusammenhang etwas, dass im Stichwortverzeichnis tiber die insgesamt 708 von 1970
bis 1980 im Rahmen der Symposia iiber die Erkrankungen der Zoo- und Wildtiere ge-
haltenen Vortrage (Fowler et al., 1982) das Stichwort «Praventivmedizin» nur 31mal er-
wihnt wird.

Tabelle 2 enthilt eine Zusammenstellung der Aufgaben, die auf einen Zootierarzt
zukommen. Die Bedeutung des priaventivmedizinischen Sektors der zootierarztlichen
Titigkeit ist daraus klar ersichtlich. (Ebenfalls augenfallig ist, dass wohl kaum je eine
Einzelperson das ganze Titigkeitsspektrum abdecken kann.)

Die im schweizerischen — und in dhnlicher Form im bundesdeutschen — Gesetz ent-
haltene Vorschrift, wonach niemand ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden
oder Schiden zufiigen darf (Art. 2 Abs. 3 TSchG), konnte, wenn sie isoliert betrachtet
wird, dem Zootierarzt einige Probleme aufgeben, denn seine Interventionen verursa-
chen beim betroffenen Patienten vielfach Schmerzen oder versetzen ihn in Angst, und
was «ungerechtfertigty bedeutet, ist eine Ermessensfrage. Das Problem wird aber durch
einige andere Aussagen von Gesetz und Verordnung konkretisiert und somit ent-
schirft: Schmerzverursachende Eingriffe diirfen nur von einem Tierarzt unter allge-
meiner oder drtlicher Betaubung vorgenommen werden (Art. 11 TSchG). Ohne Betdu-
bung diirfen jedoch fachkundige Personen geringfiigige Eingriffe, wie das Markieren
von Tieren, durchfithren. Ferner ist eine Betiubung nicht erforderlich, wenn sie nach
tierarztlichem Urteil aus medizinischen Griinden unzweckmissig oder undurchfiihrbar
erscheint (Art. 65 Abs. 1 TSchV).

Grundsitzlich ohne Betdubung zulissig ist das Kastrieren von bis zu zwei Monate
alten minnlichen Kilbern, Schafen, Ziegen, Schweinen und Kaninchen, ebenso das
Kiirzen der Schnibel, Kamme, Fliigel, Zehen oder Sporen bei Vogeln (Art. 65 Abs. 2
TSchV). Obwohl die Verordnung dies nicht ausdriicklich besagt, kann man davon aus-
gehen, dass sich diese Ausnahmen von der Betiubungspflicht in erster Linie auf dome-
stizierte Tiere beziehen. Auf Wildtiere, bei denen in der Regel schon die Fixation 2!
Aufregungs- und Angstzustiinden fithrt, kénnen sie nur iibertragen werden, wenn diese
einen Zahmbheitsgrad aufweisen, der mit dem eines Haustieres vergleichbar ist.

Aus den Bestimmungen des Artikels 11 TSchG und der Vorschrift, dass Tiere nicht
ungerechtfertigt in Angst versetzt werden diirfen, ldsst sich ableiten, dass die Vornahme
schmerzverursachender Eingriffe an einem lediglich immobilisierten, nicht zusitzlich
andsthesierten Tier verboten ist.

In Zusammenhang mit dem Komplex Anisthesie/Immobilisation sel darauf ver-
wiesen, dass Arzneimittel nur nach tierirztlicher Anweisung zum Einfangen von Tieren

Abb.5 Gute Steinbockhaltung im Tierpark Biel: an siidexponiertem Hang, wenig Schattenwur!

durch Béume, gut drainierter Boden mit Mergelbelag, stabiles Knotengeflecht.
Abb. 6 Grosse Barenfreianlage mit Naturfelsen und Kletterbiumen im Zoo Servion.

Abb. 7 Umgebauter Kiichenschrank als Kafig fiir Kleinraubtiere (frither im Plattli-Zoo, Frauenfeld)
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verwendet werden diirfen. Die Tiere sind bis zum Ende der Wirkung zu beobachten
(Art. 37 Abs. 1 TSchV).

Nachdem das Kiirzen der Fliigel bei Vogeln ausdriicklich in der Verordnung aufge-
fithrt ist, eriibrigen sich in der Schweiz die andernorts gefiithrten Diskussionen iiber die
Zulassigkeit des — zweifellos unschénen — Coupierens von Zoovogeln. Dabei ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass verschiedene, am Boden wenig mobile Gleitsegler, wie
Albatrosse, Tropikvogel, Tolpel, Fregattvogel, Seeschwalben und Segler (ausgenom-
men Nestlinge einheimischer Arten) nur gehalten werden diirfen, wenn durch ein Gut-
achten der Nachweis erbracht wird, dass die tiergerechte Haltung gesichert ist (Art. 40
TSchV). Diese Vorschrift kommt weitgehend einem Haltungsverbot gleich, da di
Raumanspriiche der betreffenden Tierarten unter Zoobedingungen kaum zu erfiillen
sind.

Uber das Entfernen der Canini aus nichtmedizinischen Griinden bei Primaten oder
Raubtieren dussert sich die Gesetzgebung nicht. Nach dem Grundsatz, dass alles er-
laubt ist, was nicht ausdriicklich verboten wurde, ist dieser Eingriff im Prinzip als zulis-
sig zu taxieren. |

Ausdriicklich verboten ist dagegen das Amputieren der Krallen von Katzen und
anderen Feliden sowie das Zerstoren der Stimmorgane oder das Anwenden anderer
Mittel zur Verhinderung von Laut- und Schmerzensiusserungen (Art. 22 Abs. 2
TSchV).

Erhebliche Diskussionen hat in der Bundesrepublik Deutschland die Bestimmung
des dortigen Tierschutzgesetzes ausgelost, wonach es verboten ist, Tiere «ohne ver-
niinftigen Grund»y zu toten. Der Kommentar zum Tierschutzgesetz (Lorz, 1979) widmel
diesem Problem drei Seiten, ohne aber absolute Klarheit zu schaffen.

Die entsprechende schweizerische Bestimmung geht weniger weit, ist aber eindeu-
tiger zu verstehen: Verboten ist lediglich das Téten von Tieren auf qualvolle Art und
das Toten von Tieren aus Mutwillen, insbesondere das Abhalten von Schiessen auf
zahme oder gefangengehaltene Tiere (Art. 22 Abs. 2 TSchG). Inwieweit es «verniinftig)
ist, ein iiberzihliges Tier zu euthanasieren, muss demnach unter schweizerischen Ver
haltnissen seitens der Behorden nicht iiberprift werden.

Das Toten von kranken oder verletzten Tieren schliesslich wird als Alternative 2V
einer ihrem Zustand entsprechenden Unterbringung, Pflege und Behandlung erlaubt

Abb. 8 Grossziigige, oben offene Luchsanlage mit natiirlicher Vegetation im Wildpark Bruder hi”i
Winterthur. In den letzten Jahren sind in verschiedenen Zoos und Wildparks der Schweiz Raubka
zenanlagen dieses Typs erstellt worden.

Abb. 9  Sicherheit wird nicht iberall gross geschrieben. Das Tierschutzgesetz enthalt keine slil;en
heitsbestimmungen. Diese miissen von den Kantonen gestiitzt auf kantonales Recht erlassen we
(Parc zoologique jurassien, Crémines).

Abb. 10  Die viel zu kleinen und schwer vergitterten Lowen- und Tigerkéfige im Walter-Zoo. 6%
sau, wurden 1986 durch zwei je 300 m? grosse Freianlagen ersetzt.
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(Art. 3 Abs. 3 TSchV). Der Entscheid, ob eine Behandlung einzuleiten oder ob das Tier
zu toten ist, obliegt demnach dem Tierbesitzer und dem Tierarzt. Den Gesetzgeber in-
teressiert in erster Linie, dass allfillige therapeutische Massnahmen «unverziiglichy ge-
troffen werden, und dass eine allfillige Totung moglichst schmerzlos erfolgt, so dass
das Tier nicht unnotig leiden muss.

Bisherige Erfahrungen

Obwohl manche Kantone anfanglich etwas Miihe hatten, den Vollzug der Tier-
schutzgesetzgebung auf breiter Basis anzugehen, waren gerade im Bereich der Wildtier-
haltung sehr rasch gewisse Erfolge sichtbar: Die wissenschaftlich geleiteten Zoos und
verschiedene kleinere Tierparks gingen aus eigener Initiative daran, Tiergruppen, die
nicht vorschriftsgemiss untergebracht werden konnten, abzuschaffen oder zu ersetzen
und bestehende, den Mindestanforderungen nicht geniigende Anlagen zu sanieren.

In anderen Fillen wurden die — zum Teil provisorischen — Bewilligungen mit Aul-
lagen versehen, welche sicherstellen sollten, dass innerhalb der in der Tierschutzverord-
nung verankerten Ubergangsfristen ein gesetzeskonformer Zustand erreicht wird.

In einem Fall wurde gegen den Inhaber eines Privatzoos ein Strafverfahren wegen
Tierquilerei eroffnet und die betroffenen Tiere wurden in anderen Tierparks einge-
stellt.

Das Bundesamt fiihrte in Zusammenarbeit mit den interessierten Organisationen
Kurse fiir Tierpfleger durch, die von iiber 1200 Personen besucht wurden. An rund 1170
Kursteilnehmer, die seit wenigstens fiinf Jahren in einer Wildtierhaltung, Versuchstier-
haltung, einem Tierheim oder in einer Tierhandlung titig waren und die Abschlusspri-
fung bestanden hatten, konnte der eidgendssische Fahigkeitsausweis fiir Tierpfleger
verlichen werden. Parallel dazu wurde versucht, den Wissensstand der Vollzugsorgane
durch die Herausgabe einer Dokumentation iitber Wildtierhaltung und Zootiermedizin
zu heben.

Besonders augenfillig waren die Auswirkungen der Tierschutzgesetzgebung auffjie
Einfuhr von Tierarten, deren private Haltung nur noch mit Bewilligung zuléssig st
Wurden 1980 noch 100 Krokodile und Kaimane, 195 grosse Pythonschlangen und 4.99
Chamileons eingefiihrt, waren es 1985 noch drei Kaimane, 19 Grosspythons und .Vlef
Chamaileons. Damit diirfte eine der Zielsetzungen des Tierschutzgesetzes, unnotger
Tierverschleiss zu vermeiden, erreicht sein.

Zusammenfassung

Auswirkungen der schweizerischen Tierschutzgesetzgebung auf Zoologische Girten und hnliche

Wildtierhaltungen. Die 1981 in Kraft getretene eidgendssische Tierschutzgesetzgebung unterwirft 02
Halten von Wildtieren in 6ffentlich zugéinglichen Anlagen und zum Teil auch bei Privatpersonet el
ner Bewilligungspflicht. Die Bewilligungsverfahren und die damit verbundenen Kontrollen w'erd‘fl.1 H?
der Regel durch Amtstierirzte durchgefiihrt. Die Wildtierhaltungen miissen unter regelméssiger “er_
arztlicher Uberwachung stehen, wobei vom Bestandestierarzt gefordert wird, dass er das Schwerg®
wicht seiner Tatigkeit auf den priventivmedizinischen, nicht den kurativen Sektor legt.
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Résumé

Répercussions de la législation suisse sur la protection des animaux sur les jardins zoologiques et
les établissements semblables détenant des animaux sauvages. La législation fédérale sur la protection
des animaux, entrée en vigueur en 1981, soumet 4 autorisation la détention d’animaux sauvages dans
des établissements accessibles au public ainsi que celle de certains animaux par des particuliers. Les
procédures d’autorisation et les contrdles qui y sont liés sont en régle générale confiés a des vétéri-
naires officiels. Les établissements détenant des animaux sauvages doivent se trouver sous surveillan-
ce vétérinaire réguliere et il est demandé au vétérinaire chargé du contrdle de 1’établissement de con-
sacrer son activité principalement a la médecine préventive et non pas au secteur curatif.

Riassunto

Ripercussioni della legislazione svizzera sulla protezione degli animali sui giardini zoologici e si-
mili stabilimenti che detengono animali selvatici. La legislazione federale sulla protezione degli ani-
mali, entrata in vigore nel 1981, sottomette ad autorizzazione la detenzione di animali selvatici in sta-
bilimenti accessibili al pubblico, come pure quella di certi animali detenuti da particolari. Le proce-
dure di autorizzazione ed i controlli che ne sono legati in generale sono affidati a veterinari ufficiali.
Gli stabilimenti che detengono animali selvatici devono sottostare a sorveglianza veterinaria regolare
ed ¢ chiesto al veterinario di controllo dello stabilimento di consacrare principalmente la sua attivita
alla medicina preventiva e non al settore curativo.

Summary

Effects of the Swiss Animal Welfare Legislation on Zoos and Similar Establishments. The Swiss
Federal Animal Welfare Legislation which became effective in 1981 subjects the keeping of wild ani-
mals in public institutions — in part also the keeping of such animals by private persons — to licensing.
The licensing procedures and the controls in this context are, as a rule, carried out by veterinary of-
ficials. The establishments are obliged to keep their animals under permanent veterinary control, and
itisrequired from the contracting vets that they pay special attention to the prevention of diseases and
accidents, rather than to the therapeutic sector of their activities.

Literaturverzeichnis

Tierschutzgesetz, Tierschutzverordnung: Broschiire Tierschutz. SR 455/SR 455.1. Bezugsquelle:
EDMZ, CH-3000 Bern. Dollinger P.: Tod durch Verhalten bei Zootieren. Vet. med. Diss. Ziirich
(1971). - Drawer K. und Ennulat K. J.: Tierschutzpraxis. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York
(1977). - Encke W. et al.: Gutachten iiber tierschutzgerechte Haltung von Saugetieren. Bundesmini-
Sterum fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn (1977). — Fowler M. E., Ippen R. und
Schroeder H. D. : Register der Vortrige des X1I. bis XXII. Internationalen Symposiums tber die Er-
krankungen der Zoo- und Wildtiere (1970-1980). Berlin-Friedrichsfelde (1982). — Hediger H.:
Mensch und Tier im Zoo: Tiergarten-Biologie. Albert Miiller Verlag, Riischlikon-Ziirich (1965). —
Kids H.-G.: Das Berufsbild des Zootierarztes. In: Klos, H.-G. und Lang, E.M., Zootierkrankheiten.
Verlag Pau] Parey, Berlin/ Hamburg (1976). - Lorz A.: Tierschutzgesetz, Kommentar. C. H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, Miinchen (1979).

Manuskn'pteingang: 1. Mai 1986



	Auswirkungen der Eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung auf Zoologische Gärten und ähnliche Wildtierhaltungen

